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Neuer Bademeister  

Im letzten Mitteilungsblatt wurde darüber infor-
miert, dass wir für unsere Badi einen neuen Ba-
demeister suchen. Wir freuen uns, bereits heute 
mitteilen zu können, dass sich eine geeignete 
Persönlichkeit für diese Aufgabe zur Verfügung stellt und der Betrieb 
dadurch sichergestellt ist. Zum Beginn der Badesaison und der Badi-
Eröffnung werden weitere Mitteilungen folgen.  
 
 

Sanierung der Ortsdurchfahrt Volken – Verkehr wird einspu-
rig geführt 

Die Arbeiten für die Sanierung der Flaachtalstrasse in Volken beginnen am 
2. Mai 2022 und dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2023. Der Ver-
kehr in Volken wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch die Bau-
stelle (Abschnitt zwischen der Einmündung Dellenstrasse und der Ein-
mündung Ankackerstrasse) geführt. Erst gegen Ende der Arbeiten im 
Sommer 2023 kommt es voraussichtlich zu einer zweiwöchigen Vollsper-
rung. 

 

VORANKÜNDIGUNG Dorfet vom 2./3. Juli 2022 

Wir machen Sie noch einmal darauf aufmerksam, 
dass am 2. und 3. Juli 2022 die Dorfet stattfindet! Wir 
werden Ihnen dann noch einen speziellen Flyer zu-
kommen lassen. 

Es werden immer noch dringend gesucht 
für die Dorfet 2022: 

Freiwillige HelferInnen für Stunden- oder Tageseinsätze (Aufstellen / Ab-
räumen, Bewirtschaftung Bar / Festzelt etc.). Als Lohn erhaltet ihr Essens- 
und Getränkebons und natürlich die Gelegenheit, bei einem tollen Fest 

mitzuwirken. 😉    

Bitte meldet euch bis am 31. Mai 2022 über kuko@dorf.ch, damit wir den 
Anlass planen können.  
Wir freuen uns auf zahlreiche HelferInnen, die mit uns die Dorfet bestreiten 
möchten.                                                                 

          Kulturkommission Dorf 

 

mailto:kuko@dorf.ch


 

Zurückschneiden von Sträuchern und Büschen an Strassen-
rändern 

Wir möchten Sie wiederum da-
rauf aufmerksam machen, dass 
in das Strassengebiet hineinra-
gende Äste und Sträucher die 
Sicht beeinträchtigen, was be-
sonders in Kurven und bei Ein-
mündungen verkehrsgefährdend 
ist. Der frei zu bleibende Licht-
raum über Strassen muss 4.50 m 
und bei Fusswegen 2.50 m be-
tragen. In den Übersichtsberei-
chen von Einmündungen, Kurven 
und Ausfahrten sind Pflanzen auf 80 cm zurück zu schneiden. Haus-
nummern und Signalisationen müssen gut sichtbar sein. Grünhecken 
müssen stets auf die Strassengrenze zurückgeschnitten werden.   
Prüfen Sie bitte, ob nicht auch bei Ihrem Grundstück ein Zurückschneiden 
der Sträucher erforderlich wird. Für Unfälle, die darauf zurückzuführen 
sind, dass das vorschriftsgemässe Zurückschneiden nicht beachtet wurde, 
können Sie haftbar gemacht werden. Die Gemeinde behält sich vor, ab 
Ende Mai 2022 bei Säumnis (nach erfolgloser Aufforderung) das Schnei-
den der Pflanzen unter Kostenfolge zu Lasten der Grundeigentümer vor-
zunehmen. Wir danken für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit.  
 
 
 

Information über eine Geschwindigkeitskontrolle 

Die Kantonspolizei hat am 25. März 2022 an der Flaachtalstrasse eine 
Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von insgesamt 738 Fahrzeugen 
wurden 17 Übertretungen festgestellt (gemessene Höchstgeschwindigkeit 
70 km/h bei signalisierten 50 km/h) 
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